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Aktuelles aus Politik und Gesetzgebung

(9-2018) Arbeitslosenversicherungsbeitrag soll sinken

Hintergrund:

Die FDP hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, um die Absenkung des
Arbeitslosenversicherungsbeitrags zu erreichen. Der Beitragssatz in
der Arbeitslosenversicherung soll von 3,0 Prozent auf 2,5 Prozent ge-
senkt werden, so der Entwurf (BT-Drs- 19/434 — www.datakontext.
com/9-2018). Die Beitragssenkung soll abdem 1. Januar 2019 gelten.

(10-2018) Solidaritatszuschlag soll teilweise abgeschafft werden

Hintergrund:

Im Sondierungspapier haben sich SPD und Union darauf verstandigt
in einer kiinftigen Regierung den Solidaritatszuschlag teilweise ab-
zuschaffen.

Auch in dem Sondierungsergebnis zwischen SPD und Union ist die
Absenkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrags enthalten.

! praxishinweis:

Der Gesetzentwurfwurde in erster Lesung vom Bundestag am 19. Ja-
nuar 2019 beraten. Wir berichten Gber den weiteren Beratungsweg.

Bis zu einer noch naher zu bestimmenden Freigrenze sollen Einkom-
men vollstandig vom Solidaritatszuschlag entlastet werden. Eine
weitere Diskussion wird im Rahmen eventueller Koalitionsverhand-
lungen stattfinden.

Aktuelles aus Lohnsteuer und Sozialversicherung

(11-2018) BMF-Schreiben zur Anrufungsauskunft nach § 42e EStG
veroffentlicht

Hintergrund:

Das BMF hat mit Schreiben vom 12. Dezember 2017 erneut Stellung
zur Anrufungsauskunft nach § 42e EStG Stellung genommen. Das
BMF-Schreiben finden Sie hier (www.datakontext.com/11-2018)

Antragsteller einer Anrufungsauskunft sind der Arbeitgeber, der die
Pflichten des Arbeitgebers erfullende Dritte im Sinne von § 38 Absatz
3a EStG und der Arbeitnehmer. Die Anrufungsauskunft ist stets ge-
bihrenfrei. Im Auskunftsantrag sind konkrete Rechtsfragen darzule-
gen, die fur den Einzelfall von Bedeutung sind.

Das Betriebsstattenfinanzamt ist fur die Erteilung der Anrufungsaus-
kunft zustandig. Hat ein Arbeitgeber mehrere Betriebsstatten, so hat
das zustandige Finanzamt seine Auskunft mit den anderen Betriebs-
stattenfinanzamtern abzustimmen, soweit es sich um einen Fall von
einigem Gewicht handelt und die Auskunft auch fir die anderen Be-
triebsstatten von Bedeutung ist. Bei Anrufungsauskiinften grund-
satzlicher Art informiert das zustandige Finanzamt die Ubrigen be-
troffenen Finanzamter.

Das Betriebsstattenfinanzamt soll die Anrufungsauskunft unter aus-
dricklichem Hinweis auf § 42e EStG schriftlich erteilen. Dies gilt auch,
wenn der Beteiligte die Auskunft nur formlos erbeten hat.

Wird eine Anrufungsauskunft abgelehnt oder abweichend vom An-
tragerteilt, hat die Auskunft oder die Ablehnung der Erteilung schrift-
lich zu erfolgen.

Das Betriebsstattenfinanzamt kann die Auskunft befristen.

Die Anrufungsauskunft kann mit Wirkung fur die Zukunft aufgeho-
ben oder gedndert werden (§ 207 Absatz 2 AO).

Die Erteilung und die Aufhebung (Riicknahme und Widerruf) einer
Anrufungsauskunft stellt nicht nur eine Wissenserklarung (unver-
bindliche Rechtsauskunft) des Betriebsstattenfinanzamts dar, son-
dern ist ein feststellender, aber nicht vollziehbarer Verwaltungsakt im
Sinne des § 118 Satz 1 AO, mit dem sich das Finanzamt selbst bindet.

Der Arbeitgeber hat ein Recht auf formliche Bescheidung seines An-
trags und kann eine ihm erteilte Anrufungsauskunft im Rechtsbe-
helfsverfahren inhaltlich Uberprifen lassen.

Erteilt das Betriebsstattenfinanzamt eine Anrufungsauskunft, sind
die Finanzbehorden im Rahmen des Lohnsteuerabzugsverfahrens an
diese gegenlber allen Beteiligten gebunden. Das Betriebsstattenfi-
nanzamt kann daher die vom Arbeitgeber aufgrund einer (unrich-
tigen) Anrufungsauskunft nicht einbehaltene und abgefiihrte Lohn-
steuer vom Arbeitnehmer nicht nach § 42d Absatz 3 Satz 4 Nummer
1 EStG nachfordern.

Die Bindungswirkung einer Anrufungsauskunft erstreckt sich — un-
abhangig davon, ob sie dem Arbeitgeber oder dem Arbeitnehmer
erteilt wurde — nicht auf das Veranlagungsverfahren. Das Wohnsitz-
finanzamt kann daher bei der Einkommensteuerveranlagung des Ar-
beitnehmers einen anderen Rechtsstandpunkt als das Betriebsstat-
tenfinanzamt einnehmen.
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(12-2019) Steuerliche Behandlung unentgeltlicher oder verbilligter
Mahlzeiten der Arbeitnehmer im Jahr 2018

Mahlzeiten, die arbeitstaglich unentgeltlich oder verbilligt an die Ar-
beitnehmer abgegeben werden, sind mit dem anteiligen amtlichen
Sachbezugswert nach der Verordnung liber die sozialversicherungs-
rechtliche Beurteilung von Zuwendungen des Arbeitgebers als Ar-
beitsentgelt zu bewerten.

Dies gilt seit 1. Januar 2014 gem. § 8 Abs. 2 Satz 8 EStG auch fir Mahl-
zeiten, die dem Arbeitnehmer wahrend einer beruflich veranlassten
Auswartstatigkeit oder im Rahmen einer doppelten Haushaltsfiih-
rung vom Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung von einem Drit-
ten zur Verfligung gestellt werden, wenn der Preis der Mahlzeit 60
Euro nicht Gbersteigt.

Die Sachbezugswerte werden immer durch die Sozialversicherungs-
entgeltverordnung festgesetzt.

(13-2018) Kosteniibernahme durch den Arbeitgeber bei erfolgreicher
Priifung in der Weiterbildung

Hintergrund:

Wenn ein Arbeitgeber Fortbildungskosten des Mitarbeiters aus ganz
Uberwiegend betrieblichen Interesse Ubernimmt, ist das kein Ar-
beitslohn.

In der Praxis ibernehmen Arbeitgeber die Gebihren fiir ein berufs-
begleitendes Studium oder fuir Weiterbildungen. Die Kostenerstat-
tung wird haufig vom erfolgreichen Bestehen der Abschlussprifung
abhangig gemacht.

Die OFD Nordrhein-Westfalen hat in einer Kurzinformation Einkom-
mensteuer Nr. 29/2017 vom 25. Oktober 2017 zur Frage, ob die Ko-
stenlibernahme als Arbeitslohn zu bewerten ist, noch einmal Stel-
lung genommen.

Der Kurzinformation lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Eine Bankangestellte macht eine Fortbildung zur Bankfachwirtin. Die
Vorab-Vereinbarung mit der Bank lautete: Wenn die Angestellte die
Prifung besteht, erstattet die Bank die angefallenen Lehrgangs- und
Prufungsgebiihren. Nachdem die Bankangestellte die Prifung be-
standen hat, erstattete der Arbeitgeber die Lehrgangs- und Priifungs-
geblihren in Hohe von 5.000 Euro.

Die Finanzverwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung:

Kein Arbeitslohn liegt vor, wenn die Zuwendung im iberwiegend be-
trieblichem Interesse des Arbeitgebers liegt.

Dies gilt auch fir BildungsmaRBnahmen, wenn diese im ganz uber-
wiegenden betrieblichen Interesse des Arbeitgebers durchgefiihrt
werden. Dies ist z. B. der Fall, wenn Kenntnisse fir die tagliche Arbeit
erlangt oder aufgefrischt werden und die Fortbildung wahrend der
Arbeitszeit stattfindet.

Mit Schreiben vom 21. Dezember 2017 hat die Finanzverwaltung
die entsprechenden Werte noch einmal bekannt gegeben. Das BMF-
Schreiben finden Sie hier (www.datakontext.com/12-2018).

Der Wert fir Mahlzeiten, die ab Kalenderjahr 2018 durch den Arbeit-
geber an Arbeitnehmer gewahrt werden, betragen:

- flrein Mittag- oder Abendessen 3,23 Euro (vorher 3,17 Euro),

«  flrein Frihstiick 1,73 Euro (vorher: 1,70 Euro).

1 e bt o
¢ Praxishinweis:

Praxishinweis: Die Sachbezugswerte fiir Mahlzeiten sind anzuwen-
den bei der Bewertung von arbeitstdglichen Mahlzeiten (z. B. Kanti-
ne) und bei Mahlzeiten auf Auswartstatigkeiten, wenn keine Verpfle-
gungspauschale gewahrt werden darf.

Dieser Grundsatz gilt auch, wenn der Mitarbeiter Rechnungsempfan-
gerist und der Arbeitgeber die Ubernahme beziehungsweise den Er-
satz der Aufwendungen allgemein oder fiir die besondere Bildungs-
maRnahme vor Vertragsabschluss schriftlich zugesagt hat (R 19.7
Abs. 1 LStR).

Das BMF-Schreiben vom 13. April 2012 nimmt speziell zur lohnsteu-
erlichen Behandlung der Ubernahme von Studiengebiihren fir ein
berufsbegleitendes Studium durch den Arbeitgeber Stellung. Dort
wird ebenfalls darauf abgestellt, dass der Arbeitgeber vor Beginn des
Studiums die Ubernahme der zukiinftig entstehenden Geblhren
schriftlich zugesagt hat.

Die Finanzverwaltung beurteilt die Ubernahme der Kosten in Abhén-
gigkeit vom Bestehen der Priifung aber nicht als Gberwiegend eigen-
betriebliches Interesse. Vielmehr handele es sich eher um eine Art
,Bonus“ und nicht um eine bedingungslose, von vornherein verein-
barte Kosteniibernahme.

Die (spatere) Zahlung erfolgt (nur) unter der Voraussetzung des Be-
stehens der Prifung.

Im o. g. Beispielsfall handelt es sich bei der Arbeitgeber-Zahlung in
nach Bestehen der Prifung daher nach Verwaltungsauffassung um
steuerpflichtigen Arbeitslohn.

Bei der Ubernahme von Studien- oder Weiterbildungsgebiihren durch
den Arbeitgeber liegt kein Arbeitslohn vor, wenn der Arbeitgeber die
Ubernahme der Kosten vor Beginn der MaRnahme schriftlich zusagt.
Eine Ubernahme in Abhangigkeit vom Bestehen der Prifung ist ein
Bonus und daher steuerpflichtiger Arbeitslohn.
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(14-2018) Steuerfreiheit fiir nebenberufliche Tatigkeiten nach
§ 3 Nr. 26 und § 3 Nr. 26a EStG

Das Bayerische Landesamt flr Steuern hat am 1. November 2017 eine
Verflgung zur Steuerfreiheit fir nebenberufliche Tatigkeiten i.S. d. §§ 3
Nr. 26/26a EStG veroffentlicht.

Die Verfligung finden Sie hier (www.datakontext.com/14-2018).

Der Freibetrag in Hohe von 2.400 Euro bzw. 700 Euro gilt fiir neben-

berufliche Ubungsleitertatigkeitem oder ehrenamtliche Tatigkeiten.

Beguinstigter Arbeitgeber/Auftraggeber nach § 3 Nr.26/26a EStG sind:

+ juristische Person des 6ffentlichen Rechts, z. B. Bund, Lander, Ge-
meinden, Gemeindeverbande, IHK, Handwerks-, Rechtsanwalts-,
Steuerberater-, Wirtschaftsprifer- oder Arztekammern, Universi-
taten, Sozialversicherungstrager

+ odereine unter § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG fallende Einrichtung: Kérper-
schaften, Personenvereinigungen, Stiftungen und Vermogens-
massen, die nach Satzung/Stiftungsgeschaft und nach der tat-
sachlichen Geschaftsfihrung ausschlieBlich und unmittelbar
gemeinnutzige, mildtatige oder kirchliche Zwecke verfolgen, z. B.
Sportvereine, Heimat- und Brauchtumsvereine.

Nicht begiinstigt sind z. B. Berufsverbande (Arbeitgeberverband, Ge-
werkschaft), Parteien. Die Forderung gemeinntziger, mildtatiger und
kirchlicher Zwecke (§§ 52—54 AQ) liegt auch dann vor, wenn die Tatigkeit
in einem sog. Zweckbetrieb i. S. d. §§ 65-68 AO ausgelibt wird, z. B. als
nebenberuflicher Ubungsleiter bei sportlichen Veranstaltungen nach
§ 67a AO oder als nebenberuflicher Erzieher in einer Einrichtung der
Flrsorgeerziehung/der freiwilligen Erziehungshilfe.

Auch die Tatigkeit fur eine juristische Person des 6ffentlichen Rechts
kann der Forderung beglinstigter Zwecke dienen, z. B. nebenberuf-
liche Lehr-, Ausbildungs- oder Fortbildungstatigkeit an einer Universi-
t4t, bei der Feuerwehr, fiir eine Anwalts- oder Arztekammer und zwar
selbst dann, wenn die Tatigkeit in den Hoheitsbereich fallt.

Beglinstigte Tatigkeiten i. S. d. § 3 Nr. 26 EStG sind Tatigkeiten, die auf
andere Menschen durch personlichen Kontakt Einfluss nehmen, um
auf diese Weise deren geistige und korperliche Fahigkeiten zu entwi-
ckeln und zu férdern. Dazu zahlen Ubungsleiter, Ausbilder, Erzieher,
Betreuer oder vergleichbare nebenberufliche Tatigkeiten, klinstle-
rische Tatigkeiten oder nebenberufliche Pflege alter, kranker oder be-
hinderter Menschen.

Ausdriicklich begiinstigt sind u. a.:

+ Aufgabenersteller, Korrektoren, Leiter von Lernarbeitsgemein-
schaften, Prufer bei einer mindlichen Prifung, Aufsichtstatig-
keit bei Prifungen, sofern diese im Zusammenhang mit einem
Lehrauftrag steht,

«  Arzte, die Coronar- oder Behindertensportkurse leiten, wenn sie
auf den Ablauf der Ubungseinheiten und auf die Ubungsinhalte
aktiv Einfluss nehmen

+ Tatigkeiten in Bahnhofsmissionen enthalten beglinstigte Pflege-
und Betreuungsleistungen Aus Vereinfachungsgriinden kénnen
60 Prozent der Einnahmen, max. i. H. d. Freibetrags, steuerfrei
belassen werden. Von diesem pauschalen Satz kann im Einzelfall

abgewichen und auf die tatsachlichen Verhaltnisse abgestellt

werden, wenn Anhaltspunkte dafiir vorliegen, dass dieser zu ei-

ner unzutreffenden Besteuerung fiihren wirde.

Behindertentransport (Auslandsriickholdienst, Behindertenfahr-

dienst, Krankentransport und Medizinisches Transportmanage-

ment — MTM-): Die Fahrten werden regelmaRig mit einer Besat-

zung von zwei Helfern durchgefiihrt, wobei ein Helfer den Bus

fahrt und der andere (Beifahrer) die behinderten oder kranken

Personen wahrend der Fahrt betreut. Fiir den ,Beifahrer” sind die

Voraussetzungen fir die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung

Steuerfreiheit fiir nebenberufliche Tatigkeiteni.S.d. § 3 Nr.26/26a

nach § 3 Nr. 26 EStG gegeben.

Bereitschaftsleitung, Jugendgruppenleiter

Betreuung, Anleitung von

- Behinderten in einer Behindertenwerkstatt

- langzeitarbeitslosen in einem Projekt zur Wiedereingliede-
rung

- Blutspendern (Beratung der Blutspender zu Spendefragen)

Chorleiter, Orchesterdirigent

Demenzbetreuer im familidaren Umfeld bzw. in der Gruppenbe-

treuung: Pflege, Betreuung und Beschaftigung von Demenzkran-

ken

Dauerpflege und Hilfsdienste bei der hauslichen Betreuung durch

ambulante Pflegedienste (z. B. Unterstiitzung bei Grund- und Be-

handlungspflege, bei hauslichen Verrichtungen und Einkaufen,

beim Schriftverkehr)

Diakon

Dozenten-, Lehr- und Vortragstatigkeit in der allgemeinen Bil-

dung und Ausbildung (Erste-Hilfe-Kurse, Hausaufgabenbetreu-

ung, Nachhilfe, Sprachforderung, Schwimmunterricht, Kurse und

Vortrage an (Volkshoch)Schulen, Mitterberatung, berufliche Aus-

und Fortbildung, Leitung von Arbeitsgemeinschaften fuir Referen-

dare) Ferienbetreuer

Feuerwehrdienstleistende

Rettungsschwimmer, Rettungskrafte der Deutschen Gesellschaft

zur Rettung Schiffbriichiger inkl. Bereitschaftsdienstzeiten

Sanitatshelfer bei GroBveranstaltungen inkl. Bereitschaftsdienst-

zeiten

Schulweghelfer, Schulbusbegleiter

Sporttrainer

Stadtfuhrer/Museumsfiihrer

Statist/Komparse bei Theateraufflihrungen nur, sofern gewisse

Gestaltungshohe bei eigenschopferischer Leistung gegeben ist

Ausdriicklich nicht begiinstigt sind:

ehrenamtliche Richter.

Ausbildung von Tieren (Rennpferde, Diensthunde)

Babysitter

Blutspendehelfer (Organisatorische Tatigkeiten)

Blhnenarbeiter

Dolmetscher

Hauswirtschaftliche Tatigkeiten in Altenheimen, Krankenhadusern
Kiichenmitarbeiter in Waldheimen

Isolierte Aufsichtstatigkeit bei Priifungen, sofern diese nicht im
Zusammenhang mit einem Lehrauftrag steht
Mahlzeitendienste, da die Lieferung einer Mahlzeit fur die An-
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nahme einer Pflegeleistung nicht ausreicht. Dies gilt selbst dann,
wenn die Mahlzeit erst vor Ort zubereitet wird.

+ Notfallfahrten bei Blut- und Organtransport

-+ Patientenfiirsprecher (Interessensvertretung der Patienten ge-
genlber dem Krankenhaus), da keine Pflege alter, kranker oder
behinderter Menschen

« Ehrenamtliche Richter, Parcourschefs, Parcourschefassistenten bei
Pferdesportveranstaltungen

- Pradikanten/Lektoren, da kein direkter padagogisch ausgerichte-
ter personlicher Kontakt zu einzelnen Menschen

+  Verkaufstatigkeiten in Laden

+ \Versichertenalteste

« Vorbereitungstatigkeiten der betriebsarztlichen Untersuchung

Es muss sich um Nebentatigkeiten handeln. Bezogen auf das Kalen-
derjahr darf die Nebentatigkeit nicht mehr als ein Drittel der Arbeits-
zeit eines vergleichbaren Vollzeiterwerbs einnehmen.

Bei der Ermittlung der sog. Ein-Drittel-Grenze bleiben Tarifunter-
schiede aus Vereinfachungsgriinden unbeachtlich.

Die Ein-Drittel-Grenze ist dabei pauschalierend bei einer regelma-
Rigen Wochenarbeitszeit von 14 Stunden (1/3 von 42 Stunden) er-
flllt. Es bleibt dem Steuerpflichtigen unbenommen, im Einzelfall eine
hohere tarifliche Arbeitszeit nachzuweisen.

Eine zeitlich befristet ausgelibte hauptberufliche Tatigkeit ist nicht
als nebenberuflich zu qualifizieren.

Eine Nebentatigkeit ist auch moglich bei Personen, die im steuerrecht-
lichen Sinne keinen Hauptberuf austiben, z. B.

«  Hausfrauen,

« Vermieter,

-+ Studenten,

+  Rentner oder

+  Arbeitslose.

Mehrere gleichartige Tatigkeiten i. S. d. § 3 Nr. 26/26a EStG sind zu-
sammenzufassen, wenn sie sich nach der Verkehrsanschauung als
Ausubungeines einheitlichen Hauptberufs darstellen, z.B. Unterricht
von jeweils weniger als einem Drittel des Pensums einer Vollzeitkraft
in mehreren Schulen.

Keine Nebenberuflichkeit liegt vor, wenn
« Teil der Haupttatigkeit, der im Arbeitsvertrag nicht gesondert
stundenmallig

ausgewiesen ist. Sofern bei einem Lehrer die Aufgabenerstellung,
Korrektur und Aufsichtsfiihrung in einem auf eine bestimmte Priifung
vorbereitenden Lehrgang zu seinen Pflichten aus der Hauptbeschafti-
gung gehort, sind diese nicht nebenberuflich. Sofern dieser Lehrer die
entsprechenden Tatigkeiten auch in der Priifung selbst Gbernimmt,
stellen diese gleichartige Tatigkeiten dar (vgl. oben) und sind unab-
hangig davon, ob zu deren Ubernahme eine Verpflichtung besteht
oder nicht, mit diesen gleichartigen Tatigkeiten aus der Hauptbe-
schaftigung zusammenzurechnen.

+  Nebenpflicht aus Haupttatigkeit verbunden mit einer Weisungs-
und Kontrollbefugnis des Dienstherrn.

Bei Tatigkeiten, die teilweise beglinstigt und teilweise nicht begtin-
stigt sind, werden die Freibetrage nur fiir den entsprechend begiin-
stigten Anteil gewahrt.

Die Freibetrage sind Jahresbetrage. Es erfolgt keine zeitanteilige Auf-
teilung, wenn die beglinstigte Tatigkeit nur wenige Monate ausgelibt
wird. Es kann nur einmalige Gewahrung geben, auch wenn mehrere
begtnstigte Tatigkeiten vorliegen.

Die Freibetrage sind personenbezogen. Es gibt keine Ubertragungs-
moglichkeiten zwischen Ehegatten oder Lebenspartnern.

Ein Abzug von Werbungskosten/Betriebsausgaben, die in unmittel-
barem, wirtschaftlichem Zusammenhang mit den steuerfreien Ein-
nahmen stehen nur moglich, wenn sowohl die Einnahmen als auch
die Ausgaben den jeweiligen Freibetrag tibersteigen.

Der Freibetrag kann auch im Lohnsteuerabzugsverfahren berticksich-
tigt werden. Es ist eine zeitanteilige Aufteilung des Freibetrags erfor-
derlich. Der Arbeitgeber sollte aber eine schriftliche Bestatigung des
Arbeitnehmers dariiber, dass der Freibetrag nicht bereits in einem an-
deren Dienst- oder Auftragsverhaltnis berticksichtigt worden ist auf-
bewahren. Die Erklarung ist zum Lohnkonto zu nehmen.

Beglinstigte Tatigkeiteni.S.d. § 3 Nr. 26a EStG ist jede Tatigkeit. Es gibt
keine Begrenzung auf bestimmte Tatigkeiten im gemeinnitzigen/ide-
ellen Bereich einschliel3lich:

n Beispiele:

Tatigkeiten der Mitglieder des Vorstands (nur dann zulassig, wenn
durch Satzungsregelung ausdrticklich zugelassen

- Tatigkeiten des Kassierers, der Burokrafte, des Reinigungsperso-
nals, des Platzwartes, des Aufsichtspersonals oder des Schieds-
richters im Amateurbereich

+ Reinigungspersonal und Gartner in der Kirche

+ Im Zweckbetrieb z. B. nebenberuflicher Kartenverkaufer in einem
Museum, Theater oder Opernhaus

« bei juristischer Person des 6ffentlichen Rechts z.B. nebenberufli-
che Aufsichtstatigkeit in einem Schwimmbad, nebenberuflicher
Kirchenvorstand

Nicht beguinstigt ist die Tatigkeit der Amateursportler, Reinigungs-
personal im Rathaus (weil nicht im gemeinnutzigen/mildtatigen/
kirchlichen Bereich)

§ 3 Nr. 26a EStG ist nicht anwendbar, wenn fur dieselbe Tatigkeit
ganz oder teilweise eine Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 12 EStG (Auf-
wandsentschadigungen aus offentlichen Kassen) oder § 3 Nr. 26 EStG
(Ubungsleiterfreibetrag) oder § 3 Nr. 26b EStG in Frage kommt.

Auch im Lohnsteuerabzug kann der Freibetrag fiir nebenberufliche
oder ehrenamtliche Tatigkeiten angewendet werden.
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(15-2018) Forderbetrag nach § 100 ESG fiir Beitrage zur betrieblichen
Altersversorgung

Hintergrund:

In derJanuarausgabe berichteten wir bereits tiber das BMF-Schreiben
zur betrieblichen Altersversorgung vom 6. Dezember 2017.

Speziell fur Geringverdiener wurde ab 1. Januar 2018 ein sog. bAV-
Forderbetragin § 100 EStG eingefiihrt (ab Rz. 100 im BMF-Schreiben).
Nach dem neuen § 100 EStG sollen Beitrage des Arbeitgebers zur be-
trieblichen Altersversorgung fuir Mitarbeiter mit einem Einkommen
von bis zu 2. 200 Euro im Monat mit einem Zuschuss von 30 Prozent
gefordert werden. Arbeitgeber, die Beitrage fir einen betreffenden
Arbeithehmer zu einem Pensionsfonds, einer Pensionskasse oder in
eine Direktversicherung zahlen, erhalten 30 Prozent der Beitrage, min-
destens 72 Euro und maximal 144 Euro jahrlich lGber das Lohnsteu-
eranmeldeverfahren mit der abzufiihrenden Lohnsteuer verrechnet.
Der Mindestbeitrag betragt somit 240 Euro. Der maximale forderfa-
hige Hochstbetrag liegt bei 480 Euro.

Der dem Forderbetrag zugrunde liegende Arbeitgeberbeitrag zur be-
trieblichen Altersversorgung des Geringverdieners ist nach § 100 Abs.
6 EStG steuerfrei, soweit er im Kalenderjahr 480 Euro nicht uibersteigt.
Die Steuerfreiheit dieses Arbeitgeberbeitrages wird nicht auf die Steu-
erfreiheit nach § 3 Nr. 63 Satz 1 EStG angerechnet. Der Arbeitgeber
kénnte demnach zusatzlich liber 480 Euro hinaus steuerfreie Beitrage
zur betrieblichen Altersversorgung des Geringverdieners bis zu acht
Prozent der BBG zahlen.

Ein Arbeitnehmer gilt in diesem Zusammenhang als ein Geringver-
diener bis zu einer Lohngrenze von 2.200 Euro brutto monatlich im
Zeitpunkt der Beitragsleistung des Arbeitgebers.

Spatere Leistungen aus dem Vertrag werden gemafd § 22 Nr. 5 EStG
nachgelagert besteuert.

Der Arbeitgeber wird flr seine zusatzlichen Beitrage in die externen
Durchfiihrungswege (Pensionsfonds, Direktversicherung und Pensi-

(16-2018) Steuerklassen bei Heirat

Hintergrund:

Paare, die sich seit Einfihrung des ELStAM-Verfahrens trauen, werden
bei EheschlieBung aufgrund einer Ubergangsregelung grundsatzlich
automatisiert in die Steuerklassen IV/IV eingereiht.

Diese Ubergangsregelung ist ab Januar 2018 eine gesetzliche Rege-
lung. Die Steuerklassenkombination IV/IV wird dadurch zum gesetz-
lichen Regelfall fir Ehegatten und die Steuerklassenkombination 111/V
zur Wahlkombination ausgestaltet.

Urspriinglich war vorgesehen, dass bei einer Heirat auch automatisch
die Steuerklassenkombination I11/V vergeben wird, wenn die Daten-
bank erkennt, dass ein Ehegatte kein Arbeitnehmer ist. Die Umset-
zung ist aber technisch anspruchsvoll. Deshalb entschied sich der
Gesetzgeber zur Gesetzesanderung.

Im Jahr der EheschlieBung bleibt flr die Ehegatten die Moglich-
keit, auf gemeinsamen Antrag hin rickwirkend zum Zeitpunkt der
EheschlieBung die Steuerklassenkombination [11/V zu erhalten. Die
ersmalige Bildung der Steuerklassenkombination I11/V nach der Hei-
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onskasse), mittels des staatlichen Zuschusses gezielt geférdert. Der
Zuschuss wird mit der zu zahlenden Lohnsteuer tber die Lohnsteuer-
Anmeldung verrechnet.
Die Beitrage des Arbeitgebers konnen einmal jahrlich gezahlt werden.
So entfallt der monatliche Priifungsaufwand beziglich der Geringver-
dienergrenze (Rz. 114ff).

Der Arbeitgeber zahlt einmalig am 15. Juni des Jahres einen zusatz-
lichen Arbeitgeberbeitrag i. H. v. 480 Euro. Der Arbeitnehmer hat im
Juniein monatliches Bruttogehalt von 2.100 Euro. Am 15.Juni betragt
der BAV-Forderbetrag jeweils 144 Euro (30 Prozent von 480 Euro). Den
Zuschuss erhalt der Arbeitgeber mit seiner abzufiihrenden Lohnsteu-
er verrechnet.

Auch bestehende Versorgungen konnen durch eine entspre-
chende Anhebung der Zahlungen des Arbeitgebers gefordert
werden (Rz. 126ff).

Der Arbeitgeber zahlt seit mehreren Jahren einen zusatzlichen Ar-
beitgeberbeitrag i. H. v. jahrlich 200 Euro in eine kapitalgedeckte Al-
tersversorgung fur einen Arbeitnehmer mit einem Bruttogehalt von
2.000 Euro. Er erhoht den Arbeitgeberbeitrag ab dem Jahr 2018 auf
240 Euro, also um 40 Euro, um so den Mindestbetrag fiir den BAV-For-
derbetrag zu erreichen. Bemessungsgrundlage fiir den Forderbetrag
sind die nun gezahlten 240 Euro. Jedoch erhalt der Arbeitgeber nicht
den Mindestbetrag von 72 Euro, sondern wegen der Begrenzung auf
den maximalen zusétzlichen Betrag ab 2018 nur 40 Euro (Erhéhung
des Arbeitgeberbeitrags).

Mit der Verdffentlichung des BMF-Schreibens sind zunachst alle
grundlegenden Fragen erdrtert. Bei dem komplexen Thema der be-
trieblichen Altersversorgung wird es aber sicher weitere Anwen-
dungsfragen geben, die geklart werden missen.

rat fuhrt auch weiterhin nicht zu einem schadlichen Steuerklassen-
wechsel. Die Ehegatten kdnnen somit im laufenden Jahr (nochmals)
die Steuerklasse wechseln. Kommt es zu einer Trennung, geht diesim
Trennungsjahr haufig mit dem Wechsel der Steuerklassenkombina-
tion l11/Vin IV/IV einher. Ein Steuerklassenwechsel war bisher jedoch
nur auf gemeinsamen Antrag beider Ehegatten zulassig. Dies fiihrte
oftmals zu Problemen. Der Gesetzgeber hat darauf reagiert und lasst
—insbesondere flr den Fall der dauernden Trennung — im laufenden
Jahr den Wechsel von der Steuerklasse Il oder V in die Steuerklasse
IV ab dem 1.Januar 2018 auf Antrag nur eines Ehegatten zu. Daraus
folgt, dass beide Ehegatten in die Steuerklasse IV eingereiht werden.

Die einseitige Wechselmoglichkeit gilt jedoch nicht fiir den Wechsel
von der Steuerklasse IV in die Steuerklasse Ill oder V. Die Steuerklas-
se |l kann folglich zukilinftig nicht mehr auf Grund eines alleinigen
Antrags gewahrt werden, die bisherige gesetzliche Regelung entfallt
zukunftig.



(17-2018) Beitragsrechtliche Beurteilung von Leistungen aus betrieb-
lichen Riester-Vertragen ab 1. Januar 2018

Hintergrund:

Durch das Betriebsrentenstarkungsgesetz wurde § 229 SGB V gean-
dert. Dieser regelt an sich die beitragspflichtigen Versorgungsbeziige.
Nach § 229 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 zweiter Halbsatz SGBV gelten , Leistun-
gen aus Altersvorsorgevermogen im Sinne des § 92 des Einkommen-
steuergesetzes” (EStG) nicht als Versorgungsbezug.

Damit wird erreicht, dass Leistungen aus einer Riester-geforderten
bAV genauso wie Leistungen aus einer Riester-geférderten reinen pri-
vaten Altersversorgung von den Versorgungsbezligen ausgenommen
sind und somit beitragsfrei sind.

Nach § 92 Satz 1 EStG hat der Anbieter von Altersvorsorgevertragen
dem Zulageberechtigten jahrlich eine Bescheinigung nach amtlich
vorgeschriebenem Muster u. a. lber den Stand des Altersvorsorge-
vermégens (im Rahmen der Riester-Férderung) zu erteilen. Die aus
diesem Altersvorsorgevermogen resultierende Leistung ist von den
Versorgungsbeziigen nach § 229 Abs. 1 Nr. 5 SGB V ausgenommen.
Nach der Gesetzesbegriindung missen die Beitrage, die zu Leistun-
gen aus Altersvorsorgevermogen im Sinne des § 92 EStG flihren, (nur)
dem Grunde nach forderfahig im Rahmen der Riester-Forderung sein,
z.B.weil der Arbeitnehmer nach § 1a Abs. 3 Betriebsrentengesetz (Be-
trAVG) verlangt hat, dass die Voraussetzungen flr eine Riester-Forde-
rung erflllt werden. Darauf, ob die Forderung tatsachlich erfolgt ist
oder ob im Zeitpunkt der Beitragszahlung eine Forderberechtigung
bestand, kommt es nicht an.

Altersvorsorgevermogen im vorgenannten Sinne kann also immer nur
dann vorliegen, wenn sich die steuerpflichtige Person bewusst fur die
Riester-Forderung entschieden hat. Dies ist (nur) dann der Fall, wenn
sie der Versorgungseinrichtung in der Vergangenheit mitgeteilt hat
oder mit Wirkung fir die Zukunft mitteilt, dass sie diese Férderung in
Anspruch nehmen mochte und die Versorgungseinrichtung daraufhin
ihre Pflichten als Anbieter nach § 80 EStG wahrnimmt. Ein Zulagen-
antrag muss nicht gestellt werden.

Wird das Altersvorsorgevermogen nach § 92 EStG nicht — wie tblich
— als Rente oder im Rahmen eines Auszahlungsplans, sondern z. B.
als Einmalkapitalbetrag, ausgezahlt, handelt es sich grundsatzlich
um eine sog. schadliche Verwendung nach § 93 EStC. Die steuerliche
Forderung ist dann — bis auf die in § 93 EStG aufgefiihrten Ausnah-
mefalle — zuriickzuzahlen.

(18-2018) Beitragsrechtliche Beurteilung von Beitrdgen und Zuwen-
dungen zur betrieblichen Altersversorgung durch die Auswirkungen
des Betriebsrentenstadrkungsgesetzes

Hintergrund:

Durch das Betriebsrentenstarkungsgesetz wurde die steuerrechtliche
Behandlung der Arbeitgeberbeitrage zur kapitalgedeckten betrieb-
lichen Altersversorgung zu einem einheitlichen Freibetrag in Hohe
von acht Prozent der BBG zusammengefasst (§ 3 Nr. 63 Satz 1 EStG).

Da es fur die beitragsrechtliche Beurteilung jedoch nur auf die grund-
satzliche Forderfahigkeit ankommt, sind auch Auszahlungen von
nicht mehr geférdertem Altersvorsorgevermogen nach einer schad-
lichen Verwendung von Versorgungsbeziigen ausgenommen. Glei-
ches gilt fir Auszahlungen aus von vornherein zwar férderfahigem,
aber tatsachlich ungeférdertem Altersvorsorgevermogen.

In das Altersvorsorgevermogen nach § 92 EStG flieBen nur die Beitra-
ge ein, soweit der Arbeitnehmer nach § 3 Nr. 63 Satz 2 EStG zugun-
sten der Riester-Forderung auf die Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 63 Satz
1 EStG verzichtet hat. Soweit zusatzlich Beitrage steuerfrei nach § 3
Nr. 63 Satz 1 EStG entrichtet worden sind, dirfen diese nicht in der
Bescheinigung nach § 92 EStG abgebildet werden.

Zu den beglinstigten Altersvorsorgebeitragen im Bereich der bAV ge-
héren im Ubrigen nur Beitrage, die zum Aufbau einer bAV im Kapit-
aldeckungsverfahren erhoben werden. Fiir Umlagen, die an eine Ver-
sorgungseinrichtung gezahlt werden, kommt die Forderung dagegen
nicht in Betracht. Werden sowohl Umlagen als auch Beitrage im Ka-
pitaldeckungsverfahren erhoben (wie z. B. bei der Versorgungsanstalt
des Bundes und der Lander —VBL), gehoren Letztere nur dann zu den
begiinstigten Aufwendungen, wenn eine getrennte Verwaltung und
Abrechnung beider Vermégensmassen erfolgt (Trennungsprinzip).
Bei einmaligen Leistungen (Kapitalabfindungen/-leistungen) aus
einem betrieblichen Riester-Vertrag, die vor dem 1.Januar 2018 aus-
gezahlt wurden bzw. werden und die nach § 229 Abs. 1 Satz 3 SGBV
flir die Beitragsbemessung auf 120 Monate aufzuteilen sind, endete
die Beitragspflicht am 31. Dezember 2017, sofern die Eigenschaft als
Versorgungsbezug in vollem Umfang weggefallen ist.

Sofern die einmalige Leistung nur zum Teil die Eigenschaft als Versor-
gungsbezug verloren hat, ist eine Aufteilung in einen Versorgungsbe-
zugs- und einen Nichtversorgungsbezugs-Anteil erforderlich, aus dem
sich fir die Zeit ab 1. Januar 2018 fiir die Restdauer des 120-Monate-
Zeitraums eine neue monatliche beitragspflichtige Einnahme ergibt.

! praxishinweis:

Die Anderung des § 229 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGBV ist ohne Ubergangs-
regelung am 1.Januar 2018 in Kraft getreten und entfaltet damit ab
diesem Zeitpunkt ihre beitrags- und melderechtlichen Wirkungen,
die von den Zahlstellen und den Krankenkassen zu beachten sind.
Betriebliche Riester-Renten werden damit weder von der Beitrags-
pflicht als Versorgungsbeziige noch vom Zahlstellen-Meldeverfah-
ren erfasst.

Der beitragsrechtliche Freibetrag flir nach § 3 Nr. 63 Satz 1 EStG steu-
erfreie Arbeitgeberbeitrage bleibt unverandert in Hohe von vier Pro-
zent der BBG bestehen (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 SVEV).

Die Regelung zur steuerfreien Behandlung der aus Anlass der Beendi-
gung einer Beschaftigung gezahlten Arbeitgeberbeitrage wird eben-
falls gedndert (§ 3 Nr. 63 Satz 3 EStG) und eine steuerfreie Nachzah-
lungsmoglichkeit von Arbeitgeberbeitragen fur Zeiten der ruhenden
Beschaftigung geschaffen (§ 3 Nr. 63 Satz 4 EStG).

Diese zusatzlichen Arbeitgeberbeitrage werden jedoch nicht von der
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Beitragspflicht ausgenommen, da sich die Beitragsfreiheit der Arbeit-
geberbeitrage zur kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung
weiterhin auf die nach § 3 Nr. 63 Satz 1 EStG steuerfreien Betrage be-
schrankt, sofern sie vier Prozent der BBG nicht libersteigen (§ 1 Abs. 1
Satz 1 Nr. 9 SVEV).

Arbeitgeber werden zudem zukunftig verpflichtet, im Falle einer Ent-
geltumwandlung zur kapitalgedeckten betrieblichen Altersversor-
gung einen Arbeitgeberzuschuss an den Pensionsfonds, die Pensi-
onskasse oder die Direktversicherung in Hohe von 15 Prozent des
umgewandelten Arbeitsentgelts zugunsten des Beschaftigten zu zah-
len, soweit sie durch die Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbei-
trage einsparen (§§ 1a Abs. 1a und 23 Abs. 2 BetrAVG).

Diese Anderung gilt fur bestehende arbeitnehmerfinanzierte Entgelt-
umwandlungen ab 1.Januar 2022. Fiir Abschliisse ab 1. Januar 2019
gilt der Zuschuss ab 2019.

Unterschreiten die eingesparten Sozialversicherungsbeitrage 15 Pro-
zent des umgewandelten Arbeitsentgelts (z. B. bei Arbeitsentgelten
nah an der BBG oder bei Arbeitnehmern, die nicht in allen Zweigen
der Sozialversicherung versicherungspflichtig sind) ist die Pflicht zur
Zahlung des Arbeitgeberzuschusses auf den Betrag der eingesparten
Sozialversicherungsbeitrage begrenzt.

Der Arbeitgeberzuschuss ist bei Neuzusagen steuerfrei, sofern er zu-
sammen mit den Ubrigen Beitragen zur betrieblichen Altersversorgung
acht Prozent der BBG nicht Ubersteigt (§ 3 Nr. 63 Satz 1 EStG).

In der Sozialversicherung ist der Arbeitgeberzuschuss beitragsfrei, so-
fern insgesamt der flir die Beitragsfreiheit nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9
SVEV mafRgebende Hochstbetrag (vier Prozent der BBG) nicht liber-
schritten wird.. Handelt es sich um einen Arbeitgeberzuschuss zu ei-
ner Entgeltumwandlung fir eine Altzusage, die nach § 40b EStG in der
Fassung vom 31.12.2004 pauschal besteuert wird, besteht Beitrags-
freiheit, wenn der Arbeitgeberzuschuss ebenfalls hiernach pauschal
versteuert wird (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SVEV).

Arbeitgeber, die zukinftig Beitrage flr eine kapitalgedeckte betrieb-
liche Altersversorgung an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse
oder eine Direktversicherung fir Geringverdiener nach § 100 EStG
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zahlen, erhalten hierfiir einen Forderbetrag, der von der einzubehal-
tenden Lohnsteuer fur den Beschaftigten entnommen werden kann.
(siehe Beitrag oben).

In der Sozialversicherung ist der geforderte Arbeitgeberbeitrag fur
den Geringverdiener beitragsfrei (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 SVEV).

Bei dem Forderbetrag (30-Prozent-Zuschuss) handelt es sich nicht
um einen geldwerten Vorteil fir den Beschaftigten. Beitragspflicht
besteht daflr daher nicht.

Firdie neue Zusageform der betrieblichen Altersversorgung als reine
Beitragszusage (§ 1 Abs. 2 Nr. 2a BetrAVG) soll als Ausgleich fiir den
Wegfall der Einstandspflicht des Arbeitgebers fiir die Versorgungslei-
stung im Tarifvertrag vereinbart werden, dass der Arbeitgeber einen
Sicherungsbeitrag zahlt (§ 23 Abs. 1 BetrAVQ).

Der Sicherungsbeitrag kann dazu genutzt werden, die Versorgungs-
leistung (Betriebsrente) etwa dadurch zusatzlich abzusichern, dass
die Versorgungseinrichtung einen hoheren Kapitaldeckungsgrad oder
eine konservativere Kapitalanlage realisiert.

Der Sicherungsbeitrag ist nach § 3 Nr. 63a EStG steuerfrei, soweit er
nicht unmittelbar dem einzelnen Beschaftigten direkt gutgeschrie-
ben oder zugerechnet wird. Beitragspflichtiges Arbeitsentgelt in der
Sozialversicherung liegt nicht vor. Werden Sicherungsbeitrage hin-
gegen nicht lediglich flr die zusatzliche Absicherung der reinen Bei-
tragszusage gezahlt, sondern dem einzelnen Beschaftigten direkt
gutgeschrieben oder zugerechnet, gelten die allgemeinen steuer- und
beitragsrechtlichen Regelungen fir Beitrage zur kapitalgedeckten be-
trieblichen Altersversorgung.

Beitragspflicht von Versorgungsbeziigen

Renten der betrieblichen Altersversorgung sind als Versorgungsbezi-
ge beitragspflichtig zur Kranken- und Pflegeversicherung (§ 229 Abs. 1
Satz 1 Nr.5SGBV). Dies galt bisher auch fir Leistungen der betrieblichen
Altersversorgung, die aus Riesterrenten bestehen.

Ab 01.01.2018 werden Leistungen, die aus einer ,riestergeforderten”
betrieblichen Altersversorgung (Leistungen aus Altersvorsorgever-
mogen im Sinne des § 92 EStG) resultieren, von den beitragspflich-
tigen Versorgungsbezligen nach § 229 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB V aus-
genommen (siehe Beitrag oben). Dies gilt auch in allen laufenden
Leistungsfallen.

Ansprechpartnerin:

Jutta Miller

Telefon 089/2183-7110

Telefax 089/2183-7620

E-Mail aboservice@hjr-verlag.de

Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. Der Abonne-
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mit einer Frist von acht Wochen zum Ende des Be-
zugszeitraumes gekiindigt wird.



	LstM 2-2018
	In dieser Ausgabe lesen Sie
	Aktuelles aus Politik und Gesetzgebung
	(9-2018) Arbeitslosenversicherungsbeitrag soll sinken
	(10-2018) Solidaritätszuschlag soll teilweise abgeschafft werden

	Aktuelles aus Lohnsteuer und Sozialversicherung
	(11-2018) BMF-Schreiben zur Anrufungsauskunft nach § 42e EStG veröffentlicht
	(12-2019) Steuerliche Behandlung unentgeltlicher oder verbilligter Mahlzeiten der Arbeitnehmer im Ja
	(13-2018) Kostenübernahme durch den Arbeitgeber bei erfolgreicher Prüfung in der Weiterbildung
	(14-2018) Steuerfreiheit für nebenberufliche Tätigkeiten nach  § 3 Nr. 26 und § 3 Nr. 26a EStG
	(15-2018) Förderbetrag nach § 100 EStG für Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung
	(16-2018) Steuerklassen bei Heirat 
	(17-2018) Beitragsrechtliche Beurteilung von Leistungen aus betrieblichen Riester-Verträgen ab 1. Ja
	(18-2018) Beitragsrechtliche Beurteilung von Beiträgen und Zuwendungen zur betrieblichen Altersverso

	Impressum

